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Spezialgesicherte Container 

 

 

 

Container 240 (AKV240) 

• Alu-Container mit Einwurfschlitz 
verschlossen 

• ca. 100kg  

• ca. 30 DIN-A4 Aktenordner 

• Abmessungen (LxBxH): 
0,60x0,49x1,00m 

  

 

Transportwagen W 170 
(AKV415) 

• Alu-Transportwagen 
verschlossen 

• ca. 200kg 

• ca. 60 DIN-A4 Aktenordner 

• Abmessungen (LxBxH) 
1,08x0,72x0,85m 
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Preisliste 

Vernichtung Akten im Container 

ASW-NR: Containergröße € / Stück 

AKV240 
240 Liter Alu-Container mit Einwurfschlitz verschlossen 

(ca. 100kg/30St. DINA4 Ordner, Abm.: 0,60x0,49x1.00m) 
37,50 

AKV415 
415 Liter Alu-Transportwagen verschlossen 

(ca. 200kg/60 DIN-A4 Aktenordner, Abm.: 1,08x0,72x0,85m 
56,00 

Container-Miete: 

ASW-NR: Containergröße € / Stück 

AKV240WM 240 Liter: Alu mit Einwurfschlitz 5 € ab dem 2. Monat / Container 

AKV415WM 415 Liter: Transportwagen Typ W 170 7 € ab dem 2. Monat / Wagen 

Miete entfällt bei 1-maligem Wechsel der Container / Monat 

Fahrtkosten 

ASW-NR: Fahrt je km 

AKV01FK  je Anfahrt Preis auf Anfrage 

Eigenanlieferung bzw. Räumung 

ASW-NR: Menge € / kg 

 bis    199 kg 0,35 

200 -  499 kg 0,25 

500  - 1.000 kg 0,23 
AKV01KG 

 ab     1.001 kg 0,20 

Direktabholservice / Räumung: 

ASW-NR: Stundensatz € / Stunde 

AKV01STD Mitarbeiter-Stundensatz 28,- € 

 
Sie können bis zu 50% des Lohnanteils im Rechnungsbetrag auf die von Ihnen zu 
zahlenden Ausgleichsabgabe anrechnen. 

Leistungsumfang: Aufstellung und Tausch der Behälter, Vernichtung durch Einsatz 
eines Datenshredders gem. DIN 32757 / Sicherheitsstufe 3, 
Datenschutzerklärung. 

Preisstellung: Preise zzgl. der gesetzlichen gültigen, verminderten Mehrwertsteuer 
von 7% 

Preise: Preisänderungen sind jederzeit und ohne Vorankündigungen 
möglich. Preisirrtümer vorbehalten. 

Zahlung: Nach Rechnungserstellung innerhalb 30 Tagen rein netto. 

Gültigkeit: Ab Veröffentlichung. Alle bis dahin gültigen Preisinformationen 
verlieren Ihre Gültigkeit. 
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Ausgleichsabgabe 

Sie sind als Unternehmen mit mindestens 20 Arbeitsplätzen verpflichtet, 5% 
dieser Arbeitsplätze mit schwerstbehinderten Menschen zu besetzen. Erfüllen Sie 
diese Quote nicht, fordert der Staat eine Ausgleichsabgabe von Ihnen ein. 

Die können Sie mit uns sparen, denn unsere Werkstätten sind anerkannte 
Einrichtungen im Sinne der Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX). Sie können 
daher bis zu 50% des Lohnanteils im Rechnungsbetrag auf die von Ihnen zu 
zahlende Ausgleichsabgabe anrechnen. 

Auszug aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen - (Artikel 1 des Gesetzes v. 19. 6.2001, BGBl. I S. 1046) 

§ 71 Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 

(1) Private und öffentliche Arbeitgeber (Arbeitgeber) mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 
20 Arbeitsplätzen im Sinne des § 73 haben auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze 
schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. … 

(2) … 

§ 77 Ausgleichsabgabe 

(1) Solange Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, 
entrichten sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen eine 
Ausgleichsabgabe. Die Zahlung der Ausgleichsabgabe hebt die Pflicht zur Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen nicht auf. Die Ausgleichsabgabe wird auf der Grundlage einer 
jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote ermittelt. 

(2) Die Ausgleichsabgabe beträgt je unbesetzten Pflichtarbeitsplatz 

1. 105 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 3 Prozent bis weniger 
als dem geltenden Pflichtsatz, 

2. 180 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 2 Prozent bis weniger 
als 3 Prozent, 

3. 260 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von weniger als 2 Prozent. 

Abweichend von Satz 1 beträgt die Ausgleichsabgabe je unbesetzten Pflichtarbeitsplatz für 
schwerbehinderte Menschen 

1 für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 40 zu berücksichtigenden 
Arbeitsplätzen bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von weniger als einem 
schwerbehinderten Menschen 105 Euro und 

2 für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 60 zu berücksichtigenden 
Arbeitsplätzen bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von weniger als zwei 
schwerbehinderten Menschen 105 Euro und bei einer jahresdurchschnittlichen 
Beschäftigung von weniger als einem schwerbehinderten Menschen 180 Euro. 

(3) … 

§ 140 Anrechnung von Aufträgen auf die Ausgleichsabgabe 

(1) Arbeitgeber, die durch Aufträge an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen zur 
Beschäftigung behinderter Menschen beitragen, können 50 vom Hundert des auf die 
Arbeitsleistung der Werkstatt entfallenden Rechnungsbetrages solcher Aufträge 
(Gesamtrechnungsbetrag abzüglich Materialkosten) auf die Ausgleichsabgabe anrechnen. … 

(2) … 

Quelle: http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/BJNR104700001.html 
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Was darf in die Sicherheitsbehälter? 

Sicherheitsbehälter für Papierdatenträger (AKV 240/ AKV 415) 
 
Das darf hinein: 
 

• Alle handelsüblichen Ablagesysteme 

• Aktenordner inklusive Hebemechanik, Register usw. 

• Hängemappen mit Metallbügel 

• Lose Papiere mit Heftklammern, Büroklammern usw. 

• Gebundene EDV Listen 

• Kassenbücher 

• Schnellhefter 

• Archivboxen aus Pappe 

• Sonstige Archivierungssysteme aus Pappe 

 
 
Das darf nicht hinein (Beispiele): 
 

• CDs 

• Disketten 

• Mikrofilme oder Mikrofiches 

• Archivierungssysteme aus Hartplastik (Acryl usw.) 

• Glas 

• Abfälle aller Art wie organische Abfälle (Bananenschalen, Essensreste), nicht 
organische Abfälle (Holz, Metall, Steine, „Grüner Punkt“ Verpackungen usw.)  

• Elektroschrott 

• Flüssige Stoffe aller Art 

• Infektiöse Abfälle usw. 

 
 
Für Datenträger, welche nicht aus Papier sind (CDs, Disketten), stellen wir Ihnen 
gerne separate Sicherheitsbehälter zur Verfügung. Aus Gründen der Datensicherheit 
müssen CDs anders vernichtet werden als Papierdatenträger. 

Diese Vorgaben sind unbedingt zu beachten, da sonst im schlimmsten Fall keine 

Wiederverwertung des Shreddergutes möglich ist und Sortier-/ Entsorgungskosten  

Anfallen. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
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Referenzliste 

 
Zu unseren Kunden zählen u.a.: 
 

 

Sparkasse Offenburg/Ortenau, 
Hauptstelle Offenburg 

 

Sparkasse Offenburg/Ortenau, 
Hauptstelle Oberkirch 

 

Sparkasse Offenburg/Ortenau, 
Hauptstelle Achern 

 

Stadt Offenburg 

 

Sapa Aluminium Profile GmbH, 
Offenburg 

 

Metallwarenfabrik Ernst GmbH, 
Oberkirch/Zusenhofen 

 

Südwestdeutsche Verkehrs-AG, 
Lahr 

 

Drescher 
Offenburg 

 

Burda Direkt, 
Offenburg 

 

Oberkircher Winzergenossenschaft, 
Oberkirch 

 


